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33. 
Leitungen: Bestellung zum supplierenden Leiter der Klinischen Abteilung für allgemeine Dermatologie an 
der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass er gemäß den Bestimmungen der §§ 20 
(5), 32 (2) UG 2002 idgF sowie des § 4 (4) des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF 

 
Herrn Univ.-Prof. Dr.med.univ. Peter WOLF 

zum supplierenden Leiter der Klinischen Abteilung für allgemeine Dermatologie  
an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 

 
mit Wirkung ab 01.10.2009 bis zum 31.12.2012 bzw. bis zum Dienstantritt der noch zu besetzenden 
Professur bestellt hat. 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
34. 
Leitungen: Bestellung zur supplierenden Leiterin der Klinischen Abteilung für Nephrologie und 
Hämodialyse an der Universitätsklinik für Innere Medizin 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass er gemäß den Bestimmungen der §§ 20 
(5), 32 (2) UG 2002 idgF sowie des § 4 (4) des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF 

Frau Ao.Univ.-Prof.in  Dr.in med.univ. Sabine HORN 
zur supplierenden Leiterin der Klinischen Abteilung für Nephrologie und Hämodialyse 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin 
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mit Wirkung ab 01.10.2009 bis zum 31.12.2012 bzw. bis zum Dienstantritt der noch zu besetzenden 
Professur bestellt hat. 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
 

35. 
Leitungen: Bestellung zum supplierenden Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologie an der 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass er gemäß den Bestimmungen der §§ 20 
(5), 32 (2) UG 2002 idgF sowie des § 4 (4) des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF 
 

Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. Karl TAMUSSINO 
zum supplierenden Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologie  

an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
 

mit Wirkung ab 01.10.2009 bis zum 31.12.2012 bzw. bis zum Dienstantritt der noch zu besetzenden 
Professur bestellt hat. 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
36. 
Forschungseinheit: Errichtung einer Forschungseinheit und Bestellung der Leiterin 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die Errichtung 
von Forschungseinheiten, veröffentlicht im 25. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität 
Graz im Studienjahr 2004/05 vom 03.08.2005, RN 103, folgende Forschungseinheit vom Rektorat 
eingerichtet wurde: 
 

Forschungseinheit “Genetische Epidemiologie“ 
Leiterin: Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in phil Dr.in med.univ. Helena SCHMIDT 

mit Wirkung ab 01.11.2009. 
 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
 
 
37. 
Teaching Units: Errichtung einer Teaching Unit und Bestellung des Leiters 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die Errichtung 
von Teaching Units, veröffentlicht im 13. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität Graz 
im Studienjahr 2008/09 vom 18.03.2009, RN 73, folgende Teaching Unit vom Rektorat eingerichtet 
wurde: 
 

Teaching Unit:  „Naturwissenschaftliche Grundlagen in der Medizin“ 
Leiter:   Herr Ao.Univ.-Prof.Mag.Dr.rer.nat. Karl ÖTTL 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  
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38. 
Organisation: Änderung des Organisationsplans der Medizinischen Universität Graz 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr. Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 04.11.2009 gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 
UG 2002 idgF die nachfolgenden Änderungen des Organisationsplans auf der Basis eines Vorschlages des 
Rektorates gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 UG 2002 idgF, nach Beschluss des Senates vom 07.10.2009 gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z 3 UG 2002 idgF genehmigt hat. 
 

ORGANISATIONSPLAN DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat in seiner Sitzung vom 28.09.2009 folgenden 
Organisationsplan beschlossen. Dieser Organisationsplan ersetzt jenen vom 20.06.2008, veröffentlicht im 
Mitteilungsblatt am 20.06.2008, Stück 25, Studienjahr 2007/2008 zur Gänze inklusive aller in der 
Zwischenzeit erfolgten Änderungen desselben. 

 

1. ABSCHNITT 

§ 1 Geltungsbereich/Inkrafttreten 

(1) Der Organisationsplan gemäß § 20 und § 22 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 29 Universitätsgesetz 
2002 (UG 2002) gilt für alle Organisationseinheiten der Medizinischen Universität Graz. 

(2) Der Organisationsplan tritt nach Zustimmung des Senates gemäß § 25 Abs. 1 UG 2002 und nach 
Genehmigung durch den Universitätsrat gemäß § 21 Abs. 1 UG 2002 in Kraft. Hinsichtlich der 
Bestimmungen, die den klinischen Bereich betreffen, welche auch gleichzeitig Organisationseinheiten 
des allgemein-öffentlichen Landeskrankenhauses Univ.-Klinikum Graz sind, bedarf es überdies des 
vorhergehenden Einvernehmens mit dem Träger der Krankenanstalt, das ist die Stmk. 
Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) sowie der Zustimmung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers gemäß § 29 Abs. 2 UG 2002. 

 

§ 2 Oberste Organe der Medizinischen Universität Graz 

(1) Die Obersten Organe nach dem § 20 Abs. 1 UG 2002 sind der Universitätsrat, das Rektorat, die 
Rektorin oder der Rektor und der Senat. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Obersten Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben können 
weitere Funktionsträger unter der Dienst- und Fachaufsicht des Rektorats eingerichtet werden. 

 

2. ABSCHNITT WISSENSCHAFTLICHER BEREICH  

§ 3 Allgemeines 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben im wissenschaftlichen Bereich werden „Wissenschaftliche 
Organisationseinheiten“ eingerichtet. 

(2) Diese Organisationsformen differieren im Nichtklinischen und Klinischen Bereich wegen der 
unterschiedlichen Rechtspflichten für die Organisation. Sie sind daher unterschiedlich für den 
Nichtklinischen Bereich gemäß § 6 und den Klinischen Bereich gemäß § 7 gestaltet. 

(3) „Nichtklinische Organisationseinheiten“ sind „Wissenschaftliche Organisationseinheiten“, deren 
Grundform das „Institut“ ist. „Interdisziplinäre Zentren“ können im Nichtklinischen Bereich 
eingerichtet werden, die keine Organisationseinheiten gemäß den Bestimmungen des UG 2002, 
sondern Organisationsformen zur Intensivierung der Lehre sowie der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit sind. Die Organisationsform erfolgt durch Vorgabe des Rektorates, dies in 
Abstimmung mit den Institutsleiterinnen und Institutsleitern. 

(4) „Klinische Organisationseinheiten“ sind „Wissenschaftliche Organisationseinheiten“, welche 
gleichzeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bilden und die Bezeichnungen 
„Universitätskliniken“, „Klinische Institute“ und „Gemeinsame Einrichtungen“ tragen. Als 
Unterteilung der „Klinischen Organisationseinheiten“ sind die im § 7 Abs. 2 angeführten „Klinischen 
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Abteilungen“ im Einvernehmen mit dem Krankenanstaltenträger eingerichtet. Letztere entsprechen 
hinsichtlich der Krankenversorgung den §§ 7, 7a KAKuG. Organisationseinheit übergreifende 
„Interdisziplinäre Zentren“ (Fachbereiche gemäß § 25b KALG) können eingerichtet werden, die keine 
Organisationseinheiten gemäß den Bestimmungen des UG 2002 sind, sondern Organisationsformen 
zur Intensivierung der Lehre, der wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie der interdisziplinären 
Patientenversorgung. Der Organisationsplan für den Klinischen Bereich bedarf der Zustimmung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers und des Einvernehmens mit dem Träger der 
Krankenanstalt. 

 

§ 4 Leitung von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten 

(1) Die Leiterinnen und Leiter von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten der Medizinischen 
Universität Graz werden als „Vorstand“ bezeichnet. 

(2) Das Rektorat bestellt die Vorstände und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach Maßgabe 
der §§ 20 Abs. 5 und 32 UG 2002 auf vier Jahre, längstens jedoch für die Dauer des aktiven 
Dienstverhältnisses. Vor der Bestellung ist der KAGes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Ein Vorstand kann vom Rektorat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen 
Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung oder wegen eines begründeten 
Vertrauensverlustes abberufen werden. Handelt es sich um einen Vorstand einer Klinischen 
Organisationseinheit, ist dem Träger der Krankenanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Klinischen Abteilung wird nach Maßgabe des § 32 UG 2002 von der 
Rektorin oder vom Rektor bestellt. Vor der Bestellung ist der KAGes Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

(5) Für die Abberufung einer Leiterin oder eines Leiters einer Klinischen Abteilung gilt § 4 Abs. 3 
sinngemäß. Der Vorstand der Klinischen Organisationseinheit nimmt dazu Stellung. 

 

§ 5 Aufgaben der Vorstände von Nichtklinischen und Klinischen Organisationseinheiten sowie der 
Leiterinnen und Leiter von Klinischen Abteilungen 

(1) Vorstände von Nichtklinischen Organisationseinheiten haben im Rahmen der jeweiligen 
Organisationseinheit folgende Aufgaben: 

1. Führung der laufenden Geschäfte; 
2. Entscheidung über leistungsadäquaten Einsatz von den der Organisationseinheit zugeordneten 

gemeinsamen Ressourcen; 
3. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen Vorgaben des 

Rektorats; 
4. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre unter Einhaltung der fachspezifischen Standards; 
5. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Organisationseinheit 

zugeordnete Universitätspersonal; 
6. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit über wesentliche 

Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend; 
7. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im Außenverhältnis. 

(2) Vorstände von Klinischen Organisationseinheiten haben unbeschadet des Abs. 3 im Rahmen der 
jeweiligen Organisationseinheit insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Führung der laufenden Geschäfte; 
2. Entscheidung über leistungsadäquaten Einsatz von den der Organisationseinheit zugeordneten 

gemeinsamen Ressourcen, im Falle von in Klinische Abteilungen gegliederten 
Organisationseinheiten in Übereinstimmung mit deren Leiterinnen und Leitern. An 
Universitätskliniken und Klinischen Instituten haben die Leitung und das Management der 
gemeinsamen Ressourcen in personeller, räumlicher und apparativer Hinsicht für die Forschungs- 
und Lehrtätigkeit im Zusammenwirken mit der Patientenversorgung zu erfolgen; 

3. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen Vorgaben des 
Rektorats; 

4. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und Patientenversorgung unter Einhaltung der 
fachspezifischen Standards; 
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5. Management der Rotation der in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der 
ärztlichen Aus- und Weiterbildung; 

6. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Organisationseinheit 
zugeordnete Personal, betreffend Dienstpläne und Einhaltung arbeitszeitrechtlicher 
Bestimmungen; 

7. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit über wesentliche 
Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend; 

8. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im Außenverhältnis; 
9. Bei nicht in Klinische Abteilungen gegliederten Kliniken übernimmt der Vorstand alle gemäß § 

5(3) der Leiterin oder dem Leiter der Klinischen Abteilung zugeordneten Aufgaben. 

(3) Die Leiterinnen und Leiter der Klinischen Abteilungen haben im Rahmen der jeweiligen Klinischen 
Abteilung folgende Aufgaben: 

1. Die Führung der laufenden Geschäfte der Klinischen Abteilung, insbesondere in Forschung, Lehre 
und Patientenversorgung, letzteres unter Wahrnehmung der fachspezifischen ärztlichen 
Letztverantwortung und unter Bedachtnahme auf leistungsadäquaten Plan und Einsatzes der 
Ressourcen; 

2. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen Vorgaben des 
Rektorats sowie der diesbezüglichen Organisationsvorgaben des Vorstandes der Klinischen 
Organisationseinheit; 

3. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und Patientenversorgung unter Einhaltung der 
fachspezifischen Standards und der entwickelten Diagnose- und Behandlungspfade; 

4. Ärztliche Aus- und Weiterbildung; Überwachung und Berichtspflicht über das Erreichen der 
Ausbildungsziele der in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte; 

5. Teilnahme an den Versorgungsaufgaben der Klinischen Organisationseinheit im Rahmen der 
gemeinsamen Einrichtungen und Dienste; 

6. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Klinischen Abteilung 
zugeordnete Personal mit Ausnahme der dem Vorstand von Klinischen Organisationseinheiten 
gemäß § 5 (2) Z. 6 zugeordneten Aufgaben betreffend Dienstpläne und Einhaltung 
arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen. 

 

§ 6 Organisationsplan für den Nichtklinischen Bereich 

(1) Im Nichtklinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten: 

1. Institut für Physiologie 
2. Institut für Biophysik 
3. Institut für Physiologische Chemie 
4. Institut für Molekularbiologie und Biochemie 
5. Institut für Pathophysiologie und Immunologie 
6. Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 
7. Institut für Anatomie 
8. Institut für Gerichtliche Medizin 
9. Institut für Pathologie 
10. Institut für Humangenetik 
11. Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie 
12. Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 
13. Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie 
14. Institut für Biomedizinische Forschung 
15. Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation 
16. Institut für Pflegewissenschaft 

(2) Die in Abs. 1 Z. 1 - 12 genannten Institute sind in folgende Zentren zusammengefasst, wobei die 
nähere Ausgestaltung der Zentren im Entwicklungsplan geregelt wird: 

a. Zentrum für Physiologische Medizin 

- Institut für Physiologie 
- Institut für Biophysik 
- Institut für Physiologische Chemie 
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b. Zentrum für Molekulare Medizin 

- Institut für Molekularbiologie und Biochemie 
- Institut für Pathophysiologie und Immunologie 
- Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 
- Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie 
 

c. Zentrum für Theoretische-Klinische Medizin I 

- Institut für Anatomie 
- Institut für Gerichtliche Medizin 
 

d. Zentrum für Angewandte Biomedizin 

- Institut für Humangenetik 
- Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 
- Institut für Pathologie 

 
§ 7 Organisationsplan für den Klinischen Bereich 

(1) Die Medizinische Universität hat mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt nach Zustimmung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers unter Bedachtnahme auf die Leistungsvereinbarung gem. 
§ 13 UG 2000 eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim Betrieb der einzelnen zum Klinischen 
Bereich der Medizinischen Universität gehörenden und gleichzeitig einen Teil der öffentlichen 
Krankenanstalt bildenden Organisationseinheiten zu treffen, die auch die wechselseitigen Leistungen 
und deren Bewertung enthält. 

(2) Im Klinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende Organisationseinheiten: 

Universitätskliniken 

1. Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
2. Universitäts-Augenklinik 
3. Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
4. Universitätsklinik für Chirurgie 
5. Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 
6. Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
7. Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik 
8. Universitätsklinik für Innere Medizin 
9. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 
10. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
11. Universitätsklinik für Neurochirurgie 
12. Universitätsklinik für Neurologie 
13. Universitätsklinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie 
14. Universitätsklinik für Psychiatrie 
15. Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie 
16. Universitätsklinik für Radiologie 
17. Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie 
18. Universitätsklinik für Unfallchirurgie 
19. Universitätsklinik für Urologie 
20. Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

Klinische Institute 

21. Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik 

Gemeinsame Einrichtungen 

22. Gemeinsame Einrichtung für Klinische Immunologie 
23. Gemeinsame Einrichtung für Klinische Psychosomatik 
24. Gemeinsame Einrichtung für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie (still gelegt) 

(3) Von den in Abs. 2 genannten Universitätskliniken sind folgende zum Zwecke der Forschung und Lehre 
sowie der Patientenversorgung in Klinische Abteilungen gegliedert: 

 



- 7 - 

____________________________________________________________________________________________ 
                          MTBl. vom 18.11.2009, StJ 2009/10, 6.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

1. Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

- Klinische Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin 
- Klinische Abteilung für Anästhesie, für Herz- u. Gefäßchirurgie und Intensivmedizin 
- Klinische Abteilung für Neuro- und Gesichtschirurgische Anästhesiologie und Intensivmedizin 

2. Universitätsklinik für Chirurgie 

- Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie 
- Klinische Abteilung für Gefäßchirurgie 
- Klinische Abteilung für Herzchirurgie 
- Klinische Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie 
- Klinische Abteilung für Thorax- und hyperbare Chirurgie 
- Klinische Abteilung für Transplantationschirurgie 

3. Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 

- Klinische Abteilung für allgemeine Dermatologie 
- Klinische Abteilung für Umweltdermatologie und Venerologie 

4. Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

- Klinische Abteilung für Gynäkologie 
- Klinische Abteilung für Geburtshilfe 
- Klinische Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin 

5. Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik 

- Klinische Abteilung für allgemeine HNO 
- Klinische Abteilung für Neurootologie 
- Klinische Abteilung für Phoniatrie 

6. Universitätsklinik für Innere Medizin 

- Klinische Abteilung für Angiologie 
- Klinische Abteilung für Endokrinologie und Nuklearmedizin 
- Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie 
- Klinische Abteilung für Hämatologie 
- Klinische Abteilung für Kardiologie 
- Klinische Abteilung für Nephrologie und Hämodialyse 
- Klinische Abteilung für Onkologie 
- Klinische Abteilung für Rheumatologie und Immunologie 
- Klinische Abteilung für Pulmonologie 

7. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 

- Klinische Abteilung für allgemeine Kinder- und Jugendchirurgie 
- Klinische Abteilung für Kinderorthopädie 

8. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 

- Klinische Abteilung für allgemeine Pädiatrie 
- Klinische Abteilung für pädiatrische Hämato-Onkologie 
- Klinische Abteilung für pädiatrische Kardiologie 
- Klinische Abteilung für Neonatologie 
- Klinische Abteilung für pädiatrische Pulmonologie und Allergologie 

9. Universitätsklinik für Neurologie 

- Klinische Abteilung für allgemeine Neurologie 
- Klinische Abteilung für spezielle Neurologie 

10. Universitätsklinik für Radiologie 

- Klinische Abteilung für allgemeine radiologische Diagnostik 
- Klinische Abteilung für vaskuläre und interventionelle Radiologie 
- Klinische Abteilung für Kinderradiologie 
- Klinische Abteilung für Nuklearmedizin 
- Klinische Abteilung für Neuroradiologie 



- 8 - 

____________________________________________________________________________________________ 
                          MTBl. vom 18.11.2009, StJ 2009/10, 6.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

11. Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

- Klinische Abteilung für Kieferorthopädie 
- Klinische Abteilung für Zahnersatzkunde 
- Klinische Abteilung für Zahnerhaltungskunde 
- Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

 

3. ABSCHNITT VERWALTUNGSBEREICH  

§ 8 Allgemeines 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben im Verwaltungsbereich  werden Stabstellen der Obersten Organe und 
Nichtwissenschaftliche Organisationseinheiten eingerichtet. 

(2) Die Stabstellen der Obersten Organe und die Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten dienen 
der Beratung und Unterstützung der Obersten Organe sowie der Abwicklung administrativer Abläufe 
und der Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen innerhalb der Medizinischen Universität Graz mit 
dem Ziel der effizienten und effektiven Unterstützung der Nichtklinischen und Klinischen 
Organisationseinheiten auch in den Bereichen Gleichstellung und Frauenförderung. Die 
administrativen Abläufe umfassen einerseits alle klassischen Aufgaben der zentralen Verwaltung, 
andererseits die Verwaltungsaufgaben der Lehre. 

 

§ 9 Leitung von Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten 

(1) Das Rektorat hat für jede Nichtwissenschaftliche Organisationseinheit eine Leiterin oder einen Leiter 
zu bestellen. Diese/Dieser ist unmittelbare/r Dienstvorgesetzte/r für die der Organisationseinheit 
zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und trägt die Verantwortung gegenüber dem 
Rektorat. 

(2) Für die Bestellung einer Leiterin oder eines Leiters der Organisationseinheit zur Koordination der 
Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung (Gender:Unit) 
hat die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ein Vorschlagsrecht. 

(3) Die Aufgaben der Leitung der Stabstellen der Obersten Organe kommen gemäß § 10 Abs. 2 lit. a der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Universitätsrates, gemäß § 10 Abs. 2 lit. b der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Senates, gemäß § 10 Abs. 2 lit. c der Rektorin oder dem Rektor, gemäß § 
10 Abs. 2 lit. d der jeweils zuständigen Vizerektorin oder dem jeweils zuständigen Vizerektor, gemäß § 
10 Abs. 2 lit. e-i dem nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des Rektorats zu. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit kann vom Rektorat beziehungsweise vom 
jeweils zuständigen Mitglied des Rektorates aus wichtigem Grund abberufen werden. 

 

§ 10 Organisationsplan im Verwaltungsbereich  

(1) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Nichtwissenschaftliche 
Organisationseinheiten errichtet: 

a. GENDER:UNIT 
b. Organisationseinheit für Administration 
c. Organisationseinheit für Finanzen 
d. Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur 
e. Organisationseinheit für Forschungsmanagement 
f. Organisationseinheit für Infrastruktur 
g. Organisationseinheit für Studium und Lehre 
h. Organisationseinheit zur Entwicklung des MED CAMPUS 
 

(2) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Stabstellen der Obersten Organe 
eingerichtet: 

a. Büro des Universitätsrates 
b. Büro des Senates 
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c. Büro des Rektors/der Rektorin 
d. Büros der Vizerektorinnen/Vizerektoren 
e. Interne Revision 
f. LKH 2000/2020 
g. Marketing und Kommunikation 
h. Personalentwicklung 
i. Qualitätsmanagement 
 

(3) Die Organisationseinheiten für Administration, für Finanzen und für Infrastruktur nehmen die 
administrative, kaufmännische, organisatorische und technische Verwaltung für die gesamte 
Medizinische Universität Graz wahr. Die organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheiten 
legen deren LeiterInnen zweckmäßig gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung zuständigen 
Mitglied des Rektorats fest. 

(4) Die GENDER:UNIT nimmt konzeptionelle, vernetzende und betreuende Aufgaben in den Bereichen 
Gleichstellung, Frauenförderung, Gender Based Medicine und Women´s Health wahr. Die 
organisatorische Ausgestaltung der GENDER:UNIT legt deren Leiterin oder Leiter zweckmäßig 
gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des Rektorats in Abstimmung 
mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen fest. 
Nähere Regelungen zur organisatorischen Ausgestaltung der GENDER:UNIT werden im 
Frauenförderungsplan der Medizinischen Universität Graz getroffen. 

(5) Die Organisationseinheiten für Forschungsinfrastruktur und für Forschungsmanagement stellen 
gemeinsam zu nutzende Forschungsressourcen sowie Dienstleistungen bereit. Die organisatorische 
Ausgestaltung der Organisationseinheiten legen deren LeiterInnen zweckmäßig gemeinsam mit dem 
nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des Rektorats fest. Für das Zentrum für 
Medizinische Forschung (ZMF I) gelten hierbei die im Vertrag mit der KAGes festgelegten 
Bestimmungen hinsichtlich der Bereitstellung der Infrastruktur für den Klinischen Bereich. 

(6) Die Organisationseinheit für Studium und Lehre nimmt die für die Organisation, Verwaltung und 
Evaluierung des Studien- und Prüfungsbetriebs erforderlichen zentralen Aufgaben wahr. Die 
organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheit legt deren LeiterIn zweckmäßig gemeinsam 
mit dem nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des Rektorats fest.  

(7) Die Organisationseinheit für die Entwicklung des MED CAMPUS nimmt die für die organisatorische 
und administrative Umsetzung des Programms MED CAMPUS erforderlichen Aufgaben wahr. Die 
organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheit legt deren LeiterIn zweckmäßig gemeinsam 
mit dem nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des Rektorats fest.  

(8) Die internen Strukturen der nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten gemäß Abs. 1  sind 
gesondert im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 

 

4. ABSCHNITT 

§ 11 Zuordnung des Personals 

(1) Den in den §§ 6 und 7 genannten Organisationseinheiten werden jeweils die Universitätsangehörigen 
zugeordnet, die bis zum Stichtag 31.12.2003 den gleichartigen Nichtklinischen oder Klinischen 
organisatorischen Einrichtungen zugeordnet waren. 

(2) Die Zuordnung aller übrigen Universitätsangehörigen, besonders im nichtwissenschaftlichen Bereich, 
geschieht durch das Rektorat und wird im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz 
kundgemacht. 

 

5. ABSCHNITT 

§ 12 Kundmachung 

(1) Dieser Organisationsplan ist im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz kundzumachen. 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
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39. 
Richtlinie des Senates: Richtlinie für die Erstellung einer Dissertation für das Doktoratsstudium der 
Medizinischen Wissenschaft (Dr. scient. med.) und das PhD-Studium an der Medizinischen Universität 
Graz 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 15 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Doktoratsstudien vom 21.10.2009 folgende Richtlinie beschlossen 
hat: 
 

 
Richtlinie für die Erstellung einer Dissertation 

für das Doktoratsstudium der Medizinischen Wissenschaft (Dr. scient. med.) 
und das PhD-Studium an der Medizinischen Universität Graz 

 
 
Mit einer Dissertation soll die Verfasserin /der Verfasser nachweisen, dass sie /er in der Lage ist, ein 
originäres wissenschaftliches Problem der aktuellen wissenschaftlichen Forschung selbständig mit den 
entsprechenden Methoden zu bearbeiten und darzustellen. Ein wesentlicher Nachweis dieser Bearbeitung 
besteht in der Abfassung einer schriftlichen Arbeit, die eine Beschreibung der Aufgabenstellung, ihre 
Einordnung in einen Gesamtzusammenhang sowie eine Darstellung und Diskussion des Lösungsweges und 
der Ergebnisse enthält. Die Dissertation muss daher eine eigenständige Originalarbeit darstellen, die von 
der /dem Studierenden selbständig angefertigt und abgefasst worden ist; letzteres ist von der /dem 
Studierenden in einer Präambel zur Dissertation zu bestätigen. Die /der Studierende muss weiters 
bestätigen, dass bei der Arbeit für die Dissertation und bei daraus entstehenden Publikationen die Regeln 
der „Good Scientific Practice“ der Medizinischen Universität Graz eingehalten wurden. 
 
Für die Studierende /den Studierenden gilt: 

• Der oder die Studierende wählt ein Thema. Das Thema der Dissertation ist einem der Fachgebiete - 
beim dreijährigen Dr.scient.med.-Studium aus einem der Doctoral Schools, beim PhD-Studium aus 
einem der PhD-Progamme - der Medizinischen Universität Graz zu entnehmen. Die /der 
Studierende ist berechtigt, das Thema aus einer Anzahl von Vorschlägen der zur Verfügung 
stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen, beim Dr. scient. med.-Studium aus der 
Themenbörse, beim PhD-Studium aus den ausgeschriebenen Projekten, sofern das 
Auswahlverfahren für das PhD-Studium positiv absolviert wurde. Im Dr. scient. med.-Studium 
kann die /der Studierende selbst ein Thema vorschlagen, sofern eine Betreuungszusage für dieses 
Thema vorgewiesen werden kann. 

• In Abstimmung und Einverständnis mit der Betreuerin /dem Betreuer hat die /der Studierende ein 
Konzept zu erstellen und der Studienrektorin /dem Studienrektor vorzulegen. Das Thema gilt als 
angenommen, wenn es nicht innerhalb eines Monats bescheidmäßig untersagt wird. Im PhD-
Studium wird vor Beginn des ersten Semesters ein Dienstvertrag für die Durchführung des 
Dissertationsprojektes abgeschlossen. 

• Bei der Anmeldung bestätigt die /der Studierende die Einhaltung der Richtlinien der „Good 
Scientific Practice“ (Mitteilungsblatt 7.Stk, Juni 2005). 

• Spätestens bis Ende des ersten Semesters ist zwischen der /dem Studierenden und der Betreuerin 
/dem Betreuer eine Dissertationsvereinbarung abzuschließen und der Dekanin /dem Dekan für 
Doktoratsstudien zu übermitteln, da ansonsten keine Anmeldung für weitere Lehrveranstaltungen 
möglich ist (dieser Punkt entfällt beim PhD-Studium, da der zu Beginn mit der /dem Studierenden 
abgeschlossene Dienstvertrag der Dissertationsverein-barung entspricht). 

• Bei der Abfassung der Dissertation sind die Anforderungen an Aufbau, Gliederung und sprachliche 
Ausformulierung einzuhalten (siehe Erläuterungen). Die Dissertation kann in deutscher oder 
englischer Sprache abgefasst werden (im PhD-Studium ist die Dissertation verpflichtend in 
englischer Sprache zu verfassen). Das Abstract jedoch muss sowohl in Deutsch als auch in Englisch 
verfasst werden. Der Aufbau der Arbeit soll dem einer wissenschaftlichen Arbeit entsprechen, die 
Literaturangaben müssen im Vancouver Style oder Harvard Style erfolgen. 

• Die /der Studierende ist verpflichtet, alle zitierten Stellen in Form einer Literaturmappe oder in 
elektronischer Form vorrätig zu haben. Ebenso müssen Primärdaten – soweit technisch möglich – 
den gesetzlichen Bestimmungen nach aufbewahrt werden. 

• Die Dissertation ist entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Studienplans zu präsentieren. 
• Die abgeschlossene Dissertation ist bei der Studienrektorin /beim Studienrektor einzureichen. 
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Für die Betreuerin /den Betreuer gilt: 
• Die Betreuung einer Dissertation erfolgt durch Angehörige der Medizinischen Universität Graz mit 

einer Lehrbefugnis. Wenn die Betreuung durch eine/n andere/n Universitätsangehörige/n oder 
eine nicht universitätsangehörige Person mit Lehrbefugnis an der Medizinischen Universität Graz 
(z.B. KAGES-Angestellte) sinnvoll erscheint, kann für die Betreuung einer Dissertation gemäß § 45 
Abs. 4 des Satzungsteiles Studienrecht diese Person als zusätzliche/r externe/r Betreuer/in betraut 
werden. Als Betreuerinnen und Betreuer im Rahmen des PhD-Studiums können solche Personen 
fungieren, die Mitglieder eines der PhD-Programme der Medizinischen Universität Graz sind. Die 
Mitgliedschaft in den PhD-Programmen ist im PhD-Studienplan und in der Geschäftsordnung des 
jeweiligen PhD-Programms geregelt. 

• Die Betreuerinnen und Betreuer werden aufgefordert, mögliche Themen bekannt zu geben 
(Themenbörse mugthesis). Der Umfang ist so zu wählen, dass die Bearbeitung und Fertigstellung 
innerhalb von 6 Semestern möglich und zumutbar ist. 

• Spätestens bis Ende des ersten Semesters ist zwischen der /dem Studierenden und der Betreuerin 
/dem Betreuer eine Dissertationsvereinbarung abzuschließen und der Dekanin /dem Dekan für 
Doktoratsstudien zu übermitteln. Andernfalls wird die /der Studierende für die Teilnahme an 
weiteren Lehrveranstaltungen gesperrt (dieser Punkt entfällt beim PhD-Studium, da der zu Beginn 
mit der /dem Studierenden abgeschlossene Dienstvertrag der Dissertationsvereinbarung 
entspricht). 

• Während der Durchführung der Dissertation muss die Betreuerin /der Betreuer in dem im Konzept 
vereinbarten Ausmaß für fachliche Unterstützung, Diskussion und Beratung zur Verfügung zu 
stehen. 

• Die Begutachtung erfolgt nach den Vorgaben der Studienrektorin /des Studienrektors in 
schriftlicher Form durch die Betreuerin /den Betreuer und durch eine davon unabhängige weitere 
Beurteilung innerhalb von 4 Monaten nach Einreichung; bei negativer Beurteilung wird von der 
Studienrektorin /dem Studienrektor eine zusätzliche Begutachtung veranlasst. 

 
Für die Approbation gilt: 

• Die Approbation der Dissertation erfolgt entsprechend der Vorgaben des jeweiligen Studienplans. 
Für das PhD-Studium ist zum Zeitpunkt der Einreichung der Dissertation eine Publikation 
(Originalarbeit in einem SCI-gelisteten Journal) aus den Resultaten der Dissertation mit der /dem 
Studierenden als Erstautor vorzuweisen (Sonderdruck oder eine entsprechende Bestätigung des 
Journals, dass die Arbeit zur Veröffentlichung angenommen wurde). 

• Die Dissertation wird im Internet publiziert. In begründeten Fällen (z.B. patentrechtliche Aspekte, 
oder Sperrvermerke bei Kooperationen) kann zur Aussetzung der Veröffentlichung für maximal 5 
Jahre ein Antrag bei der Studienrektorin /beim Studienrektor eingebracht werden. 

 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  
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40. 
Universitätslehrgang Sonderausbildung in der Anästhesiepflege - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Postgraduale Ausbildungen vom 12.10.2009 die Einrichtung des 
folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
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41. 
Universitätslehrgang Sonderausbildung in der Intensivpflege - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Postgraduale Ausbildungen vom 12.10.2009 die Einrichtung des 
folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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42. 
Universitätslehrgang Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Postgraduale Ausbildungen vom 12.10.2009 die Einrichtung des 
folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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43. 
Universitätslehrgang Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Postgraduale Ausbildungen vom 12.10.2009 die Einrichtung des 
folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
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44. 
Universitätslehrgang Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Postgraduale Ausbildungen vom 12.10.2009 die Einrichtung des 
folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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45. 
Universitätslehrgang Master of Science in Operative Dentistry (Zahnerhaltung) – Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 11.11.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG 2002 idgF 
auf Beschluss der Studienkommission Postgraduale Ausbildungen vom 09.11.2009 die Einrichtung des 
folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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46. Ausschreibung von Stellen 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG 2002 idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des VBG 
ausschreibt: 
 
46.1 Freie Stelle für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 

 
Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 

an der Universitätsklinik für Radiologie, Klinische Abteilung für Nuklearmedizin, zu besetzen ab 01. Jänner 
2010, auf die Dauer des Karenz-urlaubes nach Mutterschutzgesetz, längstens bis 12. Februar 2011 

 
Kernaufgaben: 

 PatientInnenbetreuung und Mitarbeit bei Forschungsprojekten und in der Lehre im Fachgebiet 
Nuklearmedizin 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Jus practicandi oder absolvierte Gegenfächer 
 Vorerfahrung in Notfallsmedizin 
 Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung 
 Gute EDV-Kenntnisse 
 Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ.-Prof.in Dr.in Reingard Aigner, Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Nuklearmedizin an der Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
reingard.aigner@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-2151. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W12 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Radiologie, Klinische Abteilung für 

Nuklearmedizin, auf die Dauer des Karenzurlaubes nach Mutterschutzgesetz,  
längstens bis 08. September 2011 

 
Kernaufgaben: 

 PatientInnenbetreuung und Mitarbeit bei Forschungsprojekten und in der Lehre im Fachgebiet 
Nuklearmedizin 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Jus practicandi oder absolvierte Gegenfächer 
 Vorerfahrung in Notfallsmedizin 
 Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung 
 Gute EDV-Kenntnisse 
 Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ.-Prof.in Dr.in Reingard Aigner, Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Nuklearmedizin an der Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
reingard.aigner@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-2151. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W13 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Radiologie, zu besetzen ab 01. Jänner 2010, auf die Dauer des Karenzurlaubes, 

längstens bis 31. Dezember 2011 
 
Kernaufgaben: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern für 

nationale und unternationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement:  

Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer 
 Vorerfahrung in Radiologie 
 Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung 
 Grundlegende EDV-Kenntnisse 
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 Sehr gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Richard Fotter, Vorstand der Universitätsklinik für Radiologie, 
gerne zur Verfügung. Kontakt: richard.fotter@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-3850. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W14 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
an der Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik, Klinische Abteilung für Allgemeine HNO,  

befristet auf 4 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 International anerkannte Vortragstätigkeit und Forschungsarbeit im Bereich der HNO-Onkologie mit 
den Schwerpunkten Studiendesign und Chemotherapien bei Plattenepithelkarzinomen 

 Nationale und internationale wissenschaftliche Vertretung des Faches HNO, vor allem mit Schwer-
punkten in Onkologie 

 Maßgebliches Engagement im Bereich der universitären Forschung und Lehre sowie Mitwirkung in der 
postgradualen Ausbildung 

 Nachwuchsförderung von MedizinerInnen und WissenschafterInnen 
 Koordination für nationale und internationale interdisziplinäre, multizentrische, onkologische Studien 

im HNO-Bereich 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Universitätsausbildung in Humanmedizin 
 Fachärztin/Facharzt für HNO mit ausgezeichneter klinischer Erfahrung und Forschungserfahrung in 

diesem Fachgebiet 
 Nationale und internationale facheinschlägige Kooperationen 
 Qualifikationen im Bereich Good Clinical Practice erwünscht 
 Qualifizierte Lehrtätigkeit im Fach HNO 
 Erfahrung in Organisation, Durchführung und Auswerten von onkologischen Studienprotokollen 
 Gute Kenntnisse im Bereich des modernen Qualitätsmanagements 
 Kenntnisse und/oder Erfahrung in HNO-relevanten anderen klinisch-medizinischen Fächern 
 Kenntnisse und Erfahrung insbesondere in HNO-spezifischer Immunologie und Onkologie, speziell in 

der Durchführung von Studien 
 Reiche Erfahrung in HNO-spezifischer studentischer Lehre, insbesondere dem Curriculum der 

Medizinischen Universität Graz sowie in postpromotioneller Ausbildung 
 Gute Kenntnisse auf dem Gebiet der medizinorientierten EDV 
 Fremdsprachenkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kooperationsbereitschaft und Offenheit 
 Strukturierte, analytische Arbeitsweise und Organisationsgeschick 
 Kommunikative und soziale Kompetenz sowie herausragendes Engagement 
 Belastbarkeit im täglichen Umgang mit zum Teil schwerstkranken onkologischen PatientInnen und 

deren zum Teil äußerst schwieriger und komplexer Gesamtsituation 
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 Gute Teamfähigkeit 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Heinz Stammberger, Leiter der Klinischen Abteilung für 
allgemeine HNO an der Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
heinz.stammberger@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-3448. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W15 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
am Institut für Pathologie, Teilzeit: 20 Wochenstunden, zu besetzen ab 

01. Jänner 2010, befristet auf 2 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 International anerkannte Forschungstätigkeit im Bereich Pathologie und Neuropathologie 
 Internationale wissenschaftliche Vertretung des Faches Neuropathologie und Hepatopathologie 
 Maßgebliches Engagement im Bereich der universitären Forschung, Lehre und Diagnostik sowie 

Mitwirkung in der postgradualen Ausbildung 
 Nachwuchsförderung von MedizinerInnen und WissenschafterInnen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossene Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Pathologie 
 Wünschenswerte Zusatzqualifikation ist die abgeschlossene Ausbildung zur Neuropathologin/zum 

Neuropathologen 
 Mindestens 2-jähriger Auslandsaufenthalt mit wissenschaftlicher Tätigkeit 
 Qualifizierte Lehrtätigkeit im Fach Pathologie 
 Mindestens 5 Jahre Lehr- und Vortragstätigkeit 
 Hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der molekularen Hepato- und 

Neuropathologie 
 Wissenschaftliche Kompetenz im Bereich der Molekularbiologie 
 Kenntnisse im Bereich des modernen Qualitätsmanagements 
 Fortbildungen im Bereich der Führung und des Managements, der sozialen Kompetenz sowie des 

Gendermainstreaming und Diversitymanagements von Vorteil 
 Erfolgreiche Drittmitteleinwerbung 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinärem Umfeld 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 
 Durchsetzungsstärke 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Kurt Zatloukal, stellvertretender Vorstand des Instituts für 
Pathologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: kurt.zatloukal@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/380-4404. 
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Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W16 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Radiologie, auf die Dauer des Karenzurlaubes, längstens bis 12. Juli 2010 

 
Kernaufgaben: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern für 

nationale und unternationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglich-keiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement:  

Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer 
 Vorerfahrung in Radiologie 
 Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung 
 Grundlegende EDV-Kenntnisse 
 Sehr gute Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Richard Fotter, Vorstand der Universitätsklinik für Radiologie, 
gerne zur Verfügung. Kontakt: richard.fotter@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-3850. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W17 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Universitäre Palliativmedizinische Einrichtung (UPE), befristet 

auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Diplomstudium der Psychologie 
 Vorerfahrung in der Planung, Koordination und selbständigen Durchführung von klinisch- psycho-

logischen Forschungsprojekten im Bereich Psycho-Onkologie/Palliativmedizin 
 Vorerfahrung in der studentischen Lehre 
 SPSS Kenntnisse 
 Englischkenntnisse 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
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Persönliche Anforderungen:  
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 
 Flexibilität 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 

 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team und ein herausforderndes 
Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses 
Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, Leiter der Klinischen Abteilung für 
Onkologie und der Universitären Palliativmedizinischen Einrichtung, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
hellmut.samonigg@klinikum-graz.at  Tel.: ++43 (0) 316/385-13115. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W18 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, befristet auf die Dauer des 

Beschäftigungsverbotes und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Kernaufgaben: 

 Pflichterfüllung im Rahmen der Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Kinder- und Jugend-
heilkunde 

 Absolvierung von Journaldiensten 
 Mitwirkung und Teilnahme an klinikinternen Fortbildungsveranstaltungen und Besprechungen 
 Organisationsaufgaben, Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der jeweiligen Abteilung 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern für 

nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement:  

Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen, Dokumentation, Wissenstransfer und Beratung, 
Aufbau und Pflege von Netzwerken, Durchführung von Gesprächen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Erfahrung und Nachweis wissenschaftlicher Leistung in Pädiatrie erwünscht 

 
Persönliche Anforderungen:  

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 
 Durchsetzungsstärke 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Müller, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: kikli.sek@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-12605. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W19 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Psychiatrie, befristet auf 3 Jahre 

 
Kernaufgaben: 

 PatientInnenbetreuung 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben, Mitarbeit bei Forschungsprojekten 
 Wissenschaftliches Profil in Diagnostik und Therapie von chronischen Depressionen und bipular 

affektiven Störungen 
 Aufzunehmendes Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaften 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene Fachärztinnen-/Facharztausbildung in Psychiatrie 
 Abgeschlossene Psychotherapieausbildung 
 Qualifizierte Erfahrung in der Lehre bzw. Studienbetreuung 
 Gute EDV-Kenntnisse 
 Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 
 Durchsetzungsstärke 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. DDr. H.-P. Kapfhammer, Vorstand der Universitätsklinik für 
Psychiatrie, gerne zur Verfügung. Kontakt: alexandra.fend@klinikum-graz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-
3612. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W20 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
mit Qualifizierungsvereinbarung 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Klinische Abteilung für Kardiologie, befristet auf 6 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 Aufbau einer translationalen, grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Forschungsgruppe zum 
Thema „Maladaptives Remodeling im kardiovaskulären System“ 

 Aktive wissenschaftliche Forschungs- und Publikationstätigkeit, Konzeption und Durchführung 
wissenschaftlicher Studien sowie Betreuung von Diplomarbeiten und Dissertationen 

 Lehrtätigkeit und konzeptionelle Beteiligung an der Gestaltung der kardiovaskulären Lehre 
 Kontinuierliche Mitwirkung an der PatientInnenbetreuung mit kardiologischem Schwerpunkt, spezielle 

Betreuung von PatientInnen des Forschungsschwerpunktes mit angeborenen und erworbenen 
Kardiomyopathien 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossene Fachärztinnen-/Facharztausbildung in Innerer Medizin 
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 

 
Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: 

 Einschlägige wissenschaftliche Publikationstätigkeit, bevorzugt im Bereich Remodeling, Hypertrophie 
und Herzinsuffizienz 

 Umfassende molekularbiologische Kenntnisse einschließlich Generierung und Charakterisierung 
genetisch veränderter Tiermodelle 

 Eingehende grundlagenwissenschaftliche Erfahrungen im Bereich der Herzmuskelphysiologie 
 Wissenschaftlicher Auslandsaufenthalt und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Mehrjährige klinische und klinisch-wissenschaftliche Erfahrung in der Betreuung internistischer und 

kardiologischer PatientInnen 
 Umfangreiche Erfahrung in der universitären Lehre 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Teamorientierung und hohe motivative und didaktische Kompetenz 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Burkert Pieske, Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie 
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: burkert.pieske@medunigraz.at, 
Tel.: ++43 (0) 316/385-2544. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W21 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
mit Qualifizierungsvereinbarung 

an der Universitätsklinik für Orthopädie, befristet auf 6 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 Durchführung von und Mitarbeit bei Forschungsprojekten 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 PatientInnenbetreuung 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossene Fachärztinnen-/Facharztausbildung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie 
 Interesse und Erfahrung in der Durchführung von Klinischen Studien und wissenschaftlichen Projekten 
 Wissenschaftliche Tätigkeiten in Form von Publikationen und Vorträgen 
 Erfahrung in der Durchführung des Studierendenunterrichts 
 Laborkenntnisse 
 Kenntnisse und Erfahrungen in Zellkultur und Forschung im Bereich des oxidativen Stresses 
 Sehr gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint) 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Teamfähigkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr o. Univ.-Prof. Dr. Reinhard Windhager, Vorstand der Universitätsklinik für 
Orthopädie, gerne zur Verfügung. Kontakt: reinhard.windhager@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-
17063. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W22 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am  
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
46.2 Freie Stelle für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 

 
 

Verantwortliche/r für Labortierhaltung 
in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur, Bereich Biomedizinische Forschung, befristet auf 

die Dauer des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Kernaufgaben: 

 Verantwortlichkeit für die Labortierhaltung 
 Unterstützung in der formalen und praktischen Abwicklung von in vivo Experimenten (Beratung und 

Hilfestellung bei wissenschaftlichen Projekten) 
 Aus-, Fort und Weiterbildung für akademische und nichtakademische MitarbeiterInnen 
 Aufbau und Betreiben einer Qualitätsmanagementsystems 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin, Biologie oder äquivalentes Studium 
 Mehrjährige fachliche Spezialisierung und Qualifikation in Versuchstierhaltung und Versuchstierkunde 

an einer entsprechenden Einheit (BewerberInnen sollten jene Fähigkeiten und Kenntnisse vorweisen 
können, die sich von den Inhalten und Ausbildungszielen der „FELASA“ recommendations on the 
education und training of persons working with laboratory animals: CATEGORY A und B orientieren) 

 Gute EDV- und Statistikkenntnisse sowie Erfahrungen im Bereich Qualitätssicherung 
 Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Teamfähigkeit, überdurchschnittliche Flexibilität und Bereitschaft, sich fachlich und persönlich 
weiterzubilden 

 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Tiran, Leiter der Organisationseinheit für 
Forschungsinfrastruktur, gerne zur Verfügung. Kontakt: zmf-sekretariat@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 
316/385-73001. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A11 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
09. Dezember 2009. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  


